
Mitteilungsblatt

Aufnahme Luterenbrücke in Schutzverordnung - Mitwirkung
Die Luterenbrücke in Ennetbühl wird nicht - wie vom Kantonsrat im Jahr 2021 beschlossen - 
durch einen Neubau ersetzt, sondern saniert. Auf Antrag des Regierungsrates hiess der Kan-
tonsrat anfangs dieses Jahres eine entsprechende Motion gut. Ein von einer privaten Interes-
sengruppe in Auftrag gegebenes, externes Gutachten zeigte auf, dass die bestehende Brücke 
statt neu gebaut auch saniert werden kann und eine Instandstellung eine erhebliche Kosten-
ersparnis gegenüber dem zuerst geplanten Bauvorhaben aufweist. 
Als Stampfbetonbrücke besitzt die im Jahr 1902 erbaute Luterenbrücke schweizweit, gemes-
sen an der Vielzahl in Naturstein gemauerten Brücken und aufgrund ihres Alters, Seltenheits-
wert und verfügt sowohl baulich als auch historisch über eine hohe Bedeutung. Geplant ist 
nun, die Brücke als kantonales Schutzobjekt in die Schutzverordnung zum Kulturgüterschutz 
aufzunehmen, wofür der Gemeinderat einen Beschluss gefasst hat. Die entsprechende Mit-
wirkung dauert vom 10. Oktober bis 9. November 2024. Während dieser Zeit haben alle Inte-
ressierten die Möglichkeit, die Unterlagen im Gemeindehaus (Foyer Dachgeschoss) oder auf 
der Website einzusehen und allfällige Eingaben schriftlich beim Gemeinderat Nesslau einzu-
reichen.
Neues Erscheinungsbild
Im letzten Mitteilungsblatt haben wir Sie über das neue Logo informiert. Das lancierte Erschei-
nungsbild hat zur Folge, dass das im August 2016 erstmals erschienene, von vielen Einwohne-
rinnen und Einwohnern wahrgenommene «gelbe Blättli» durch ein neues, noch in den Kin-
derschuhen steckendes Layout, ersetzt wird. Hier ist die erste Ausgabe.

9. Oktober 2024 – Ausgabe 14/2024



Gemeindewahlen

Stille Wahl Schulrat

Beim ersten Wahlgang für die Wahl des 
Schulrates haben fünf Kandidaten das abso-
lute Mehr erreicht. Für den sechsten Sitz 
musste ein zweiter Wahlgang in die Wege 
geleitet werden. Dadurch dass bis zur ange-
setzten Frist mit Tatjana Bohl-Hans nur ein 
Wahlvorschlag eingereicht wurde, ist eine 
stille Wahl zustande gekommen. 

Protokoll stille Wahl
Die Gemeinderatskanzlei Nesslau stellt fest:

1. Nach Ablauf der von der Gemeinderats-
kanzlei angesetzten Frist bis 4. Oktober 
2024, 11.30 Uhr, zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen für den 2. Wahlgang der 
Wahl eines Schulrates ist eine stille Wahl 
zustande gekommen. Für die Amtsdauer 
2025 bis 2028 ist vorbehältlich einer 
Wahlablehnung folgende Person gewählt:

 Bohl-Hans Tatjana, Landwirtin,  
Agronomin BSc, Nesslau, SVP

2. Ein Urnengang für dieses Mandat findet 
nicht statt.

3. Rechtsmittel: 
Beschlüsse der Bürgerschaft können von 
Stimmberechtigten nach den Bestimmun-
gen von Art. 164 Gemeindegesetz (sGS 
151.2) wegen Verfahrensmängeln, die bei 
der amtlichen Vorbereitung oder Durch-
führung der Abstimmung vorgekommen 
sind, mit Kassationsbeschwerde beim 
zuständigen Departement angefochten 
werden. Eine allfällige Beschwerde ist 
innert 14 Tagen beim Departement des 
Innern, Regierungsgebäude, 9001  
St. Gallen, einzureichen.  
Dieser Beschluss wurde unter www.
nesslau.ch, Neuigkeiten, veröffentlicht 
und der Gewählten angezeigt.

Gemeindewahlen

Wahlresultate 2025 - 2028
Am 22. September 2024 sind - mit Ausnah-
me des sechsten Sitzes im Schulrat - die Wür-
fel gefallen. Wir danken allen Kandidatinnen 
und Kandidaten für ihre Bereitschaft, in ei-
nem öffentlichen Amt mitzuwirken. Den Ge-
wählten gratulieren wir zur ehrenvollen Wahl 
und wünschen ihnen viel Erfolg und gutes 
Gelingen.
Wahl Gemeindepräsident  Stimmen
gewählt:
Looser Kilian, FDP (bisher)  1’296
Wahl Gemeinderat
gewählt:
Roth Hansueli, FDP (bisher)  1’284
Egli Erika, FDP/UFS (bisher)  1’172
Geisser Ralph, SVP  1’068
Scherrer Jürg, SVP  1’003
Roth Michael, FDP  968
nicht gewählt:
Huber Michael, parteilos  436
Wahl Schulratspräsidentin
gewählt:
Abderhalden Andrea, FDP  785
nicht gewählt:
Grob Michaela, Die Mitte  704
Wahl Schulrat
gewählt:
Veya Daniela, parteilos (bisher) 1’157
Bürgler Thomas, FDP  1’109
Scheiwiller Petra, FDP (bisher)  1’093
Huser Ursina, Die Mitte (bisher) 1’011
Dumelin Martina, parteilos  805
nicht gewählt:
Brunner Pamela, FDP  727
Bohl-Hans Tatjana, SVP  722
Giger Ueli, SVP  584
Wahl Geschäftsprüfungskommission
gewählt:
Grisendi Enrico, FDP (bisher)  1’235
Lusti Heidi, SVP  1’130
Rüttimann Laura, FDP (bisher) 1’110
Eppenberger Helen, Die Mitte 889
Scheuermeier Dieter, SVP  860



Aus der Bauverwaltung

Bäume und Sträucher schneiden
Strassen und die Sicherheit ihrer Benutzer 
dürfen nicht durch Pflanzen entlang der 
Strassen beeinträchtigt werden. Gemäss kan-
tonalem Strassengesetz haben Bäume einen 
Abstand von 2.50 Meter und Wälder einen 
Abstand von 5.00 Meter gegenüber den 
Strassen einzuhalten. Für Lebhäge, Zierbäu-
me und Sträucher gilt ein Abstand von 0.60 
Meter, bei einer Höhe über 1.80 Meter zu-
sätzlich die Mehrhöhe.
Damit die Verkehrssicherheit und im Winter 
die Schneeräumung gewährleistet werden 
kann, bitten wir Sie, sämtliche Pflanzen bis 
spätestens Ende Oktober 2024 vorschriftsge-
mäss zurückzuschneiden. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Bau-
verwaltung (T 058 228 76 45 oder E-Mail 
bauverwaltung@nesslau.ch).

Aus dem Einwohneramt

Geburten
Schäpper Amelie, geb. 01.09.2024 in  
St.Gallen, Tochter des Schäpper Bruno und 
der Schäpper Eunji, wohnhaft in Nesslau, 
Schluecht-Bühl 393
Giger Leonie, geb. 06.09.2024 in Uznach, 
Tochter des Giger Marcel und der Giger 
Melanie, wohnhaft in Nesslau, Schutz- 
Lutenwil 1590 
Rutz Maurine, geb. 11.09.2024 in Uznach, 
Tochter des Rutz Daniel und der Rutz Doris, 
wohnhaft in Neu St. Johann, Schlättli- 
Schlatt 1648
Louis Sophia, geb. 12.09.2024 in Grabs, 
Tochter des Louis Ivan und der Baumgartner 
Seraina, wohnhaft in Neu St. Johann, 
Toggenburgerstrasse 29

Öffentliche Auflagen

Auflage Teilstrassenpläne
Die Teilstrassenpläne «Erschliessung Rothe-
negg» und «Umklassierung Wendehammer 
Schartegg» sind, nachdem das Mitwirkungs-
verfahren durchgeführte wurde, zur öffentli-
chen Auflage bereit:

Teilstrassenplanverfahren
Der Gemeinderat hat gestützt auf Art. 39ff. 
des Strassengesetzes (sGS 732.1; abgekürzt 
StrG) am 6. August 2024 genehmigt:

Teilstrassenplan 
Erschliessung Rothenegg
• Verlängerung Obere Gähwiesstrasse  

mit Wendehammer (Gemeindestrasse   
2. Klasse Nr. 222) 

• Anpassung Rothenegg-Ruetzenbachweg 
(Gemeindeweg 3. Klasse, Nr. 906)

Teilstrassenplan Umklassierung 
Wendehammer Schartegg
• Wendehammer Scharteggstrasse  

(Gemeindestrasse 2. Klasse, Nr. 210)
• Teil-Umklassierung Scharteggstrasse in 

Gemeindestrasse 3. Klasse (Hintere 
Scharteggstrasse, Nr. 3.182)

Auflageort:
Gemeindehaus Nesslau, Foyer Dachgeschoss

Auflagefrist:
10. Oktober 2024 bis 8. November 2024

Die Teilstrassenpläne sind während der 
Auflagefrist zudem unter www.nesslau.ch/
Neuigkeiten ersichtlich. Wer private Rechte 
abtreten muss, erhält eine persönliche 
Anzeige. 
Einsprachen gegen die Teilstrassenpläne sind 
innert der Auflagefrist schriftlich beim 
Gemeinderat Nesslau, Hauptstrasse 24, 
9650 Nesslau, einzureichen. Zur Einsprache 
ist berechtigt, wer ein eigenes schutzwürdi-
ges Interesse dartut. Die Einsprache hat eine 
Begründung sowie einen Antrag zu enthal-
ten.



Papiersammlung -
18. Oktober 2024
Nesslau, Neu St. Johann, Bühl, 
Germen, Laad, Lutenwil, Schlatt und 
Schneit
• Altpapier und Karton sind separat 

gebündelt bereitzustellen (keine Plastik-
bänder!).

• Altpapier wird nur gebündelt mitgenom-
men. Papier in Tragtaschen, Säcken oder 
Schachteln wird stehengelassen.

• Kartonschachteln sind zu zerlegen und zu 
bündeln.

• Die Bündel sind vor 07.00 Uhr bereitzu-
stellen. Zu spät bereitgestelltes Papier 
wird stehen gelassen. 

Die Details mit den Sammelstandorten 
können Sie der Website www.nesslau.ch/
Neuigkeiten entnehmen. 
Wird das Sammelgut bis 16.00 Uhr nicht 
abgeholt, können Sie sich bei der Gemeinde-
verwaltung melden (Tel. 058 228 76 40).

Bau- und Visieranzeige

Aufwertung Thur-Neckerweg
Bauherr:
Toggenburg Tourismus, Hauptstrasse 104, 
Wildhaus
Eigentümer:
Diverse
Lage: 
Grundstücke Nr. 71N, 715N, 916N, 1093N, 
1106N und 46S, Naturbrogg, 9650 Nesslau 
bis Bödmeli, 9655 Stein
Einsprachefrist:
10. Oktober 2024 bis 23. Oktober 2024

Die Visiere sind gestellt. Die Baupläne 
können bei der Bauverwaltung Nesslau 
eingesehen werden.Allfällige Einsprachen 
sind vor Ablauf der Einsprachefrist schriftlich 
und begründet beim Gemeinderat Nesslau 
einzureichen.
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Veranstaltungen und Termine

bis Sonntag, 20.10.2024, 09.00 - 17.00 
Uhr, Wildsaison, Bergrestaurant Wolzenalp 
Freitag, 11.10.2024, ab 09.00 Uhr, 
Viehschau, Breitenau, Stein
Freitag, 12.10.2024, 09.00 Uhr, Herbst-
aktivitäten, Naturschutzverein Ebnat-Kap-
pel und Nesslau, verschiedene Treffpunkte
Samstag, 12.10.2024, 15.00 Uhr, Treff 12: 
Migration, Seebensäge, Ennetbühl
Sonntag, 13.10.2024, 14.00 – 18.00 Uhr, 
Musigstobete, Restaurant Sternen, Nesslau
Dienstag, 15.10.2024, 14.00 - 16.00 Uhr, 
mybuxi - SBB-App für Seniorinnen und 
Senioren, Luternsaal, Nesslau
Mittwoch, 16.10.2024, 14.00 Uhr, 
Spiel- und Jassnachmittag 50+,  
FraueNesslau, Religionszimmer Kloster
Samstag, 19.10.2024, 09.00 - 15.15 Uhr, 
Weid- und Heckenpflege bei Familie 
Bohl, WWF, Germen 779, Nesslau
Sonntag, 20.10.2024, 10.00 - 16.00 Uhr, 
Ökumenischer Büelentag, Büelensaal
Dienstag, 22.10.2024 und Mittwoch, 
23.10.2024, 14.30 - 20.00 Uhr, Kinder-
Kleiderbörse, FraueNesslau, Büelensaal
Donnerstag, 24.10.2024, 09.00 - 17.00 
Uhr, Jahrmarkt, Sidwald, Neu St. Johann
Freitag, 25.10.2024 und Samstag,
26.10.2024, Ländlerobet & Zeitsprung-
party, TV Nesslau, Werkhof Berstel, Nesslau
Freitag, 25.10.2024 bis Sonntag, 
27.10.2024, Metzgete, Restaurant  
Sternen, Nesslau
Mittwoch, 30.10.2024, 14.00 - 16.00 Uhr, 
Spielnachmittag, Büelensaal, Nesslau

Am Jahrmarkt, 24. Oktober 2024, schliessen 
die Büros der Gemeindeverwaltung bereits 
um 16.00 Uhr. Danke für das Verständnis.
Chumm doch au an Johrmart!


